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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
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Ihre Anfrage beehre ich mich, wie folgt zu beantworten: 

Im Bahnhof Seekirchen-Mattsee befindet sich keine ortsfeste Flüssig­

gas~nlage o~er ei~ Gaslager, sondern es wird zu~ Nahversorgungder 
Gasverbraucher F1Ussiggas aus Eisenbahnkesselwagen in Straßentank­

fahrzeuge umgeschlagen. 

Das Umfüllen und Lagern von Flüssiggasen im Bereich der Eisenbahn 
ist in den vom Bundesministerium für Verkehr herausgegebenen IIEisen­

bahnbehördlichen Richtlinien für Flüssiggasanlagen in der Nähe der 
Eisenbahn" geregelt. Ent~prechend den Sicherheitsvorschriften dieser. 
Richtlinien wurde von den aSB ein von der Eisenbahnbehörde gebillig­
tes Merkblatt erstellt, welches alle beim Umfüllen von F1Uss~ggas 
aus Eisenbahnkesselwagen in Straßentankfahrzeuge zu beachtenden 
Sicherheitsvorkehrungen enth~lt. Firmen, welche aus Eisenbahnkessel.­

wagen F1Ussiggas Ubern~hmen wollen, mUssen sich vor Abschluß eines 

ßntsprechenden Vertrages zur Einhaltung der im Merkblatt enthaltenen 

Sicherheitsbestimmungen verpflichten. 
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Seide Vor'schriften, die auf die allgemein geltende Fnls:sr;~l9.a~'Sver-

o t d nun 9 (B G B 1 • N r • 1 3 9/ 7 1) auf bau 'e n) s i n d auf die b e s'<rh de'~:,e:R Ver-
- '\:, 

hä1tnisse der Eisenbahn abgestimmt und enthalten zuw;;'T;?fl"noch 

stt~engere Schutzbestimmungen a15 die Flüssiggasverordnmf~d;>Diesen 

Vorschriften wird von den aBB strikt entsprochen~ wobei ~~ch im 

gegenständ1ichen Fall bei den Umfüllvorgange'n die gefor·,1:zzten Sicher­

Tl e i t sm a ß nah m e nimm er pe i n 1 ich 5 t ein geh alt e n wer den t was '. 'iU C h 1 auf end 
dur c h 9 e f Ü h l~ t e K 0 nt r 0 1 1 e n sei t e n s des ß und e s m i n ist e r i ums : ~ü r Ver k ehr 

bzw. des Verkehrsarbeitsi'nspektol~ate$ "immer wieder bestätigen. 

Der im Motiventeil genannte Fußweg ist ein "wilder Weg" auf Bahn­

grund. dessen Benützung durch einheimische Reisende die aBB bisher 
nur geduldet haben. Der Weg liegt - genauso wie die Wohnhäuser -

außerhalb der vorgeschrieb~nen Schutz- und Si~herheitszone und ist 
außerdem durch eine steile Böschung vom UmfUl1platz getrennt~ 

Die CßS versuchen, auch die Belästigungen durch Abgase bei den maxi­
mal zweistUndigen Pumpvorgängen möglichst gering zu halten, was ins­

besondere durch den Einsatz einer elektrischen Pumpe erreicht ~erden 
soll. 

Die Ausfahrt der Tankfahrzeuge aus der Ladestraße erfolgt zwar rück­

wärts, erfordert aber keinerlei besondere Lenkmanöver. Die Ausfahrts­
strecke selbst ist breit und Ubersichtlich, der Straßenv~rkehr nicht 
Uberm~ßig stark, sodaß auch hier von einer echten Gefährdung nicht 
gesprochen werden kann. 

Um ein Bild der tatsächlichen Lage zu gewinnen, haben sofort nach 
Bekanntwerden von Klagen Vertreter des Bundesministeriums fUr Ver­
kehr pey'sö'nl i ehen Kontakt mi t dem ßUrgermei ster der rl:arktgemei nde 
Seekirchen am Wallersee aufgenommen. Dabei wurde auf die zahlreichen 
wirkungsvollen technischen Vorkehrungen und die strengen, ins Detail 
gehenden Sicherheitsbestimmungen hingewiesen, -die eine Gefährdung 

nach menschlichem Ermessen ausschließen. 
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In diesem Zusammenhang sehe ich mich veranlaßt darauf hinzuweisen~ 
daß es wohl allgemein im Interesse der Bevölkerung liegt, Transporte 
gef~hrlicher GUter auf möglichst langen Strecken von der Straße auf 
die Schiene zu verlegen. Nur wenn die UmfUl1plätze vorhanden sind, 

wird es aber möglich sein. Flüssiggas in Tankwagen nur in der Nahver­
.~_<2..r..9.ung zu befördern, größeretvlengen aber auf dem Schienenweg anzu­
liefern. Es steht eindeutig fest, daß bei Beförderung größerer 
f4 eng e n von F 1 Ü s s i g gas auf 1 a n ge 0 ist a n zen i m" S t ra ß e n ver k ehr das 
Sicherheitsrisiko vielmals höher ist~ als jenes, das beim leicht 
Uberschaubaren und durch strenge Sicherheitsnormen geregelten Um­
schlagen von Bahnkesselwagen in Straßentankwa~~irr&uftreten kann. 

Wenn man sich zum Schutze der Menschen und der Umwelt zur Beförde­
rungsverlagerung gefährlicher GUter von der Straße auf"den im Ver­
hältnis mit minimalem Risiko ablaufenden Schfenenverkehr bekennt, 
wird man auch eine ausreichende Anzahl nach bestehendem Recht ein­
gerichteter und danach betriebener, unter ständigen Sicherheits­
kontrollen stehender UmfUl1anlagen zu bejahen haben. 

Wien, 1980 07 24 
Der Bundesmnister 
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